
Fi nanzamt Brau nschweig -Altewiekri ng

steuernummer: 1 3 I 220 I 61 0 49

Finanzamt Braunschwerg-Altewiekring " Postfach 32 29 ' 38422 Braunschwe g

Herrn
Trutzhard Matzen
Am Antoinettengarten 29
38302 Wolfenbüttel

Bescheid nach S 60a Abs. 1 AO
über die gesonderte Feststellung
der Einhaltung der satzungs-
mäßigen Voraussetzungen nach
den $$ 51, 59, 60 und 61 AO

Zutreffendes ist angekreuzt

A. Feststellung

Die Sa2ung der n vorgenannten Körperschaft X KÖrperschaft

Deutsch-Chinesische Gesellschaft Braunschweig e.V.

38122 Braunschweig, Tilla-von-Praun-Str. 38

rn der Fassung vom 24.05 2008 (zuletzt geänded am 20.05.2011 ) erfüllt dre satzungsmäßigen Voraussetzungen nach

den $$ 51, 59, 60 und 61 AO.

B. Hinweise zur Feststellung

Braunschweig, 28. Dezember 2015

Anschrift:

381 02 Braunschweig, Altewiekring 20

Postfach: Telefon-Nr::

3229 (0531) 705 - 316

Auskunft erteilt: ZimmetrNr

Herrn Bansen 1 16

Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung ($ 63 AO) den für die Anerkennung der Steuerbegünstigung notwendigen

Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststellung nicht verbunden,

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichilich der Besteuerung der Körperschaft und der Steuerpflichtigen, die Zuwertdungen in Form

von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Körperschaft erbringen 1$ ooa nns. 1 Salz2 Ao). Die Bindungswirkung dieser Feststellung entfällt

abdemZeitpunkt,inJemdieReöhtsvorschriften,aufdenendiJFesiitellrngberuht,aufgehobenodergeändert_werden($.60aAbs.3AO) Tritt

bei den für die Feststellung erheblichen Verhältnissen eine Anderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt derAnderung der

Verhältnisse aufzuheben ($ 60a Abs. 4 AO).

Bitte beachten Sie, dass die lnanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der tatsächlichen Geschäftsführung abhängt, die der

Nachprüfung durch das Frnanzami - ggf. im Rahmen einer Aüßenpiüfung - unterliegt. Die tatsächliche. Geschäftsführung muss auf die

ausschließliche und unmittelbare Erfuil-ung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen der Satzung entsprechen.

Dies muss durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, 
-T-ätigkeitsbericht'

Vermögensübersicht mit Nachwäisen über Bildung und Entwicklung der Rücklagen) nachgewiesen werden (S 63 AO) Uber die

Steueriergünstigungen nach den einzelnen Steuelgesetzen wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens entschieden.

ln jedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält, der kein

Zweckbetrieb ist. Soweit KörperschaftsteuerpflicÄt gegeben istlbesteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die Gewährung der

Steuerbefreiung vcn <.ier Körperschaft- und Gewerbesieuer wirci die iJmsatzsteuerpflicht grundsätzlich nicht berührt.

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer einzubehalten und an das Finanzamt

abzuführen.

Für Körperschaften, die bisher nicht nach $ 5Abs. 1 Nr.9 KStG sowie $ 3 Nr.6 GewStG steuerbefreitwaren, gilt Folgendes:

I OieSteuerbefreiungen nach $5Abs. 1Nr.9 KStGsowie$3Nr.6GewStG könnenaufgrunddes$60Abs.2AOfrühestens

ab dem 01. 01. 20 zur Anwendung kommen.

C. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Feststellungsbescheid ist der Einspruch gegeben. Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen

Veilaltungsakt ändert odär ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine_zulässige Klage,

Revision oder Nichtzulassungsbesöh'ierde anhängig iJt ln diesem Fall wird der neue Veruualtungsakt Gegenstand des

Rechtsbehelfsverfah re ns.

Der Einspruch ist bei dem oben genannten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu

erklä ren.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem lhnen dieser Bescheid

bekanntgegeben wordei istl Bei zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe

mit dem-Ontten Tag nach Aufgabe zur PoJt als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheld zu eioem späteren Zeitpunkt zugegangen ist Bei

Zustellung mit Zuställungsurkunde oder durch Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist der Tag der Bekanntgabe der

Tag der Zustellung.

Abkürzungen: AO = Abgabenordnung, BSIBI = Bundessteuerblattl EStQ = Einkommensteuergesetz, ESTDV = Einkommensteuer-Durchführungsverordnung,

GewStG = Gewerbesteuergesetz, KStG = Körperschaftsteuergesetz

Gem 9-10 - Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen für Bestandskörperschaften - Oktober zors

bitte wenden -



Hinweisblatt
zum Bescheid nach $ 60a Abs. 1 AOI

Die von Ihnen eingereichte Erklärung für gemeinnützige Körperschaften (Vordruck

Gem 1) wurde abschließend bearbeitet. Sie werden daher in Kürze einen neuen

Freistellungsbescheid erhalten.

Darüber hinaus wird Ihnen aufgrund des im Nf.ärz2013 in Kraft getretenen

Gesetzes zur Stärkung des Ehrenamtes (hier: $ 60a AO) dieser Feststellungs-

bescheid erteilt. Er bestätigt Ihnen rechtsmittelftihig die Einhaltung der formellen

satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den $$ 51,59,60 und 61 AO. Das neue

Feststellungsverfahren ersetzt die frühere Erteilung einer vorläufigen Bescheinigung.

Da $ 60a AO vorsieht, dass alle steuerbegünstigten Körperschaften (auch solche,

die schon lange bestehen) einen Feststellungsbescheid erhalten, wird jede

steuerbegünstigte Körperschaft, die bisher über keinen Feststellungsbescheid gemäß

I 60a AO verfügt, nunmehr einen solchen von Amts wegen bekommen ($ 60a Abs. 2

Nr. 2 AO). Dies soll die Rechtssicherheit für die ehrenamtlich Tätigen stärken.

Bei der Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen für Spenden verwenden Sie

bitte wie bisher die aktuellen Daten aus dem neuen Freistellungsbescheid, d.h. die

Zuwendungsbestätigung rnuss die fotrgende Textpassage enthalten:

,,Wir sind v,egen Förderung......(Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten

Zwecke).... ..nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum KörperschaJisteuerbescheid

rles Finanzamtes Braunschweig-Altewielving, Sf.,^/i:..... , vom.......fiir den letzten Veranlagungs-

zeitraum......nach S{ 
jlös. I Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und

nach 51 3 l,,lr. 6 des Gewerbesleuergesetzes von der Gewerbesteuer be./reit.".

Um die Befreiung von der Kapitalertragsteuer zu erreichen, legen Sie bitte

ebenfalls den neuen Freistellungsbescheid bei Ihrer Bank vor.

1 AO:Abgabenordnung



08.01 .2076F i nanzamt Braunschw-Altewi ekri ng

Steuernunmer L31220,61049(Bitte bei Rückfragen angeben)

Finanzamt,Postf . 3229r3E022 Braunschweig

xB03r0E.01xoo4E79x

Herrn
Trutzhard I'latzen
Am Antoinettengarten 29
38302 t{o'lfenbütte'l

Für
Deutsch-Chinesische
Ti I la-von-Praun-Str.

Gesel lschaft Braun
38 , 38122 Brauns

hwejg e.V.
rg

Die amtlichen Muster für die Ausstell
unter https : I lwww.formulare-bfinv.de

taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 A0)

Konten des Finanzamts:

Zuwendungsbestätjgungen für Mjtgl iedsbe
Die Körperschaft ist berecht'igt, für Mi
schriebenem Vordruck (S 50 Abs. 1 EStl

Zuwendungsbestät'igungen für Spenden u
wenn das Datum des Freistel lünqsbesc

9 KSIG von der Körperschaftsteuer und nach S 3 Nr. 6
i I s'ie ausschl ieBl jch und unmittelbar steuerbegünstigten
1 ff. A0 dient.

nur auf d'ie vorstehende(n) Feststel lung(en).

nütz'ige Zwecke:
der Töleranz auf allen Gebieten der Kultur und des

2 Satz 1 Nr. 13 40.

estät igungen

enden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
amtijch vorgeschriebenem -Vordruck (S 50 Abs. I ESTDV)

q steuer I 'i cher Zuwendungsbestät i gungen stehen im I nternet
Is ausfül lbare Formulare zur Verfügung.

träge:
sl iödsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtl ich vorge-
) auszuste I I en .

qqfs. Mitql iedsbeiträqe dürfen nur ausqestel lt werden,
äös nicht Iänser als fünf Jahre zurückl ieüt. Die Frist ist

lcuncen und fehlverwendeten Zuwendunqen-ejie unrjchtige Zuwendungsbestätjgung ausstel 1t oder

Fre i ste 1 1 ungsbesche id
für 20LZ bis 2014 zur

Körperschaftsteuer
und Gewerbesteuer

***** Fort,setzung siehe Seite

38102 Braunsc[rye i g
Altewiekring 20

Telefon (0531) i05-316
Telefax 0531 705-309
Zi.Nr.: 116

-
E

-
E

:

-gt

=!!!!=.-r

-r-{

IF{
IH

-o\
-l\
-oo

E.-
:O

-o
-O-N
-tll
EH

I

-
E
E

Feststel lung
Die Körperschaft ist nach S 5 Abs. 1 N

GewStG Von der Gewerbesteuer befreit,
gemeinnützigen Zwecken im Sinne der $S

D.ie Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sjc

Hinweise zur Steuerbegünstigung
D'ie Körperschaft fördert folgende geme
- Förderung internat'ionaler Gesinnung

Völ kerveiständi gungsgedankens

Die Satzungszwecke entsprechen S 52 Ab

Hinweise zur Ausstel'lung von Zuwendung
Zuwendungsbestät'igungen für Spenden :
Die Körperschaft ist berechtigt, für
werden,' Zuwendungsbestätjgungen nac
auszustel I en.

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestä
t,rler vorsätzl jch oder grob fahrlässi
veran I asst , dass Zuwendungen n'i cht
begünstigten Zwecken verwendet werd
entqanqene Einkommensteuer oder Köroers
mit-15-% der Zuwendung angesetzt (S'10b

Hinweise zum Kap'ltalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.I2.
ertragsteuerabzug nach S 44a Abs. 4,
oder die überlassung einer amtl ich begl
Das Gleiche qi lt bis zum o. a. Zeit
S 44b Abs. 6 ESIG durch das dep

elne unrlcntlge zuwenoungsDesrdrlgun9 dussLe I I L
u den in der Zuwendungsbestät'igung angegebenen steuer-
n, haftet für d'ie entgangene Steuer. Dabej wird die
häftCteuer mit 30 %, die äntöangene Gewerbesteuer pauschal
Abs. 4 ESIG, S 9 Abs. 3 KSIG; $ 9 Nr. 5 GewStG).

0i9 zufl'ießen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
und 10 Satz 1 Nr. 3 EStG die Vorlage dieses Besche'ides

ubiqten Kooie dieses Bescheides aus.
unki für ' die Erstattunq von Kap italertragsteuer nach
tführende Kredit- odei Finanzdienstleistungsinstitut.

l^,le itere
I nternet

Form. Nr.

Informationen auf der letzten Seite
unter t,/l,ltl. 0FD. NIEDERSACHSEN. DE

Kreditinstitut:
BBk Hannover
IBAN DE20 2500 0000 0027 0015 01
Nord LB Hannover
rBAN DE98 2s05 0000 0002 4980 20

BIC MARKDEFi25O

BIC NOLADTZHXXX

000158 G 000670901
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